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VR Nr. 1 Ap 
Das Vorranggebiet ist noch nicht bauleitplanerisch für die Windenergie gesichert und es sind keine Windener-

gieanlagen im Bestand oder angrenzend vorhanden. Aus den vorliegenden Untersuchungen ergeben sich im 

Umfeld des Vorranggebiets keine Hinweise auf Brutvorkommen kollisionsgefährdeter Arten. Auf Ebene der 

Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen Um-

setzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 2 Ap  
Innerhalb des Vorranggebiets ist mit drei genehmigten Windenergieanlagen bereits eine Windenergienutzung 

umgesetzt. Mit der Ausweisung des Vorranggebiets Wind ergibt sich ringsum eine randliche Erweiterung. Hin-

sichtlich der bei den faunistischen Kartierungen erfassten, als kollisionsgefährdet geltenden Arten Weißstorch 

und Rohrweihe ergibt sich mit der Ausweisung der Vorranggebiets Windenergienutzung keine grundsätzlichen 

Änderung der Gegebenheiten. Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von 

Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 3 Ap 
Die mit der Festlegung des Vorranggebiets Windenergienutzung verbundenen Änderungen gegenüber der 

Bestandssituation werden hinsichtlich der grundsätzlichen faunistischen Gegebenheiten als geringfügig ange-

sehen. Die Gesamtfläche vergrößert sich gegenüber dem planungsrechtlichen Bestand leicht, im Norden und 

Süden ergeben sich leichte Flächenzuwächse. Aus den ausgewerteten Daten ergeben sich zahlreiche Hinweise 

auf Weißstorch-Vorkommen im Umfeld. Die beiden nächstgelegen Brutplätze liegen 1,3 sowie 1,6 km südöst-

lich des Vorranggebiets. In etwa 1,8 km Entfernung sind zwei weitere Brutplätze verortet, einer davon nord-

östlich bei Westermoor und einer südwestlich am Aper Tief. Zudem liegen Kenntnisse zu zwei Brutplätzen 

nördlich in 2,0 sowie 2,4 km bei Deternlehe vor. Diese beiden Brutpaare nutzen nach Hinweis des Landkreises 

Leer das Vorranggebiet auch nur Nahrungssuche. Somit ist von einer erhöhten Anzahl von Flugbewegungen 

zwischen Vorranggebiet und Brutplätzen auszugehen. Da eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit des 

Weißstorchs innerhalb des Vorranggebiets aufgrund der Nahrungsfunktion nicht ausgeschlossen werden 

kann, ist auf Umsetzungsebene von einem Erfordernis fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen zur Senkung 

des Kollisionsrisikos auszugehen.  

Darüber hinaus liegt ein weiterer Hinweis des Landkreises Ammerland auf ein nicht genau lokalisiertes Brut-

vorkommen der Sumpfohreule südöstlich des Vorranggebiets im vermuteten zentralen Prüfbereich vor. Auch 

in Bezug auf die Sumpfohreule ist demnach von Vermeidungsmaßnahmen zur Senkung des Kollisionsrisikos 

auszugehen.  

Auf Ebene der Regionalplanung wird insgesamt hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer 

grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 4 Ap 
Das Vorranggebiet ist  nicht bauleitplanerisch für die Windenergie gesichert und es sind keine Windenergiean-

lagen im Bestand oder angrenzend vorhanden.  

Aus den ausgewerteten Daten ergeben sich zahlreiche Hinweise auf Weißstorch-Vorkommen im Umfeld. Der 

nächstgelegene Brutplatz befand sich rund 800 m nordwestlich des Vorranggebietes. Durch den Landkreis 

Leer gingen darüber hinaus weitere Hinweise zwei weiterer Brutplätze bei Südgeorgsfehn in rd. 1,1 sowie 

2,0 km Abstand ein. Zwei langjährig bekannte Brutplätze des Weißstorchs befinden sich in Vreschen-Bokel in 



SACHLICHES TEILPROGRAMM WINDENERGIE 2026 | UMWELTBERICHT, ANHANG 2 

4 

 

Abständen von jeweils rd. 0,6 km. Darüber hinaus liegen aus den Kartierungen umliegender Potenzialflächen 

Kenntnisse zu einem Weißstorch-Brutplatz (rund 1,2 km Abstand)im Bereich des Aper Tiefs vor. Auf Basis der 

im Vorranggebiet ausgeprägten Habitatausstattung sowie aufgrund zahlreicher eingegangener Hinweise ist 

davon auszugehen, dass das Vorranggebiet von mehreren dieser Brutpaare auch als Nahrungsgebiet genutzt 

wird und entsprechend häufige Flugbewegungen stattfinden. Da eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit 

des Weißstorchs innerhalb des Vorranggebiets aufgrund der Nahrungsfunktion nicht ausgeschlossen werden 

kann, ist nach derzeitigem Kenntnisstand auf Umsetzungsebene von einem Erfordernis fachlich anerkannter 

Schutzmaßnahmen zur Senkung des Kollisionsrisikos auszugehen.  

Ein Brutplatz der Rohrweihe liegt rd. 1,4 km südlich des Vorranggebiets am Aper Tief. Ein artenschutzrechtli-

ches Hindernis wird nicht erkannt, da die Rohrweihe nicht als kollisionsgefährdet gilt, sofern die Höhe der Ro-

torkante 30 m nicht unterschreitet. Davon kann, basierend auf der Referenzanlage, ausgegangen werden. 

Auf Basis der derzeit vorliegenden Daten zeichnen sich keine dauerhaften Konflikte hinsichtlich des Kollisions-

risikos ab und es wird von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit ausgegangen. Aufgrund fehlender Daten wird 

das Vorranggebiet Nr. 4 nicht als Beschleunigungsgebiet gemäß § 28 ROG ausgewiesen. Auf Umsetzungs-

ebene wer-den demnach faunistische Kartierungen nach den Vorgaben des Leitfadens zur Umsetzung des Ar-

tenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen erforderlich.  

 

VR Nr. 5 Bz 
Gegenüber dem planungsrechtlichen Bestand ergibt sich bei der Ausweisung des Vorranggebiets Wind eine 

deutliche Erweiterung durch das Hinzutreten eines nördlichen Teilabschnitts. Dieser Teilabschnitt wurde in-

klusive eines 1.000 m Radius bei den faunistischen Erfassungen ebenfalls abgedeckt. Hinweise auf Vorkom-

men kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im Umfeld des Vorranggebiets liegen nicht vor. Auf Ebene der Regi-

onalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetzbar-

keit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 6 Ed 

Das Vorranggebiet überlagert abschnittsweise die Sondergebietsdarstellungen für Windenergie innerhalb der 

Gemeinde Edewecht. Diese Flächennutzungsplandarstellungen erstrecken sich über das Vorranggebiet Nr. 6 

hinweg weiter großflächig nach Norden.  Aus dem ausgewerteten Gutachten gehen Vorkommen der als kolli-

sionsgefährdet geltenden Arten Baumfalke, Rohrweihe, Wanderfalke und Wespenbussard hervor. Der Brut-

platz des Baumfalken befand sich dabei in rund 600 m Entfernung südlich des Vorranggebietes und damit im 

erweiterten Prüfbereich. Ein Rohrweihen-Revier liegt rund 500 m vom Teilbereich entfernt und somit inner-

halb des zentralen Prüfbereiches. Der Wespenbussard brütete etwa 2,0 km nordwestlich des Vorranggebietes 

und damit im erweiterten Prüfbereich. 

Ein artenschutzrechtliches Hindernis wird nicht erkannt, da die Rohrweihe nicht als kollisionsgefährdet gilt, 

sofern die Höhe der Rotorkante 30 m nicht unterschreitet. Davon kann, basierend auf der Referenzanlage, 

ausgegangen werden. 

Die Sichtungen des Baumfalken erfolgten überwiegend südlich des Vorranggebietes im Bereich des Brutplat-

zes sowie in größerem Abstand nördlich des Vorranggebietes. Über- bzw. Durchflüge wurden nicht aufge-

zeichnet. Von einer erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit innerhalb des Vorranggebietes wird somit nicht 

ausgegangen und kein erhöhtes Kollisionsrisiko prognostiziert. 
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Erfasste Flugbewegungen des Wespenbussards fanden überwiegend im Bereich des Brutplatzes sowie verein-

zelt auch nördlich des Vorranggebietes auf Höhe des Abbaugewässers statt. Von einer erhöhten Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit innerhalb des Vorranggebietes wird somit nicht ausgegangen und kein erhöhtes Kollisions-

risiko prognostiziert. 

Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grund-

sätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 7 Ed 
Gegenüber dem planungsrechtlichen Bestand ergibt sich bei der Ausweisung des Vorranggebiets Wind ein 

deutlicher Flächenzuwachs durch eine Erweiterung der bestehenden Nutzungsplandarstellung insbesondere 

nach Nordosten. Darüber hinaus wird auch eine kleinräumige Erweiterung nach Norden und Westen an die 

Kreisgrenze heran vorgenommen. Als alleiniges Brutvorkommen einer kollisionsgefährdeten Brutvogelart 

wurde der Wespenbussard in rund 900 m Entfernung verortet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auf Umset-

zungsebene von einem Erfordernis fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen zur Senkung des Kollisionsrisikos 

auszugehen. Auf Ebene der Regionalplanung wird hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer 

grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 8 Ed 
Das Vorranggebiet ist mit Ausnahme kleiner Randbereiche bauleitplanerisch gesichert. Windenergieanlagen 

wurden noch nicht umgesetzt. Als kollisionsgefährdete Art wurde lediglich die Rohrweihe in einem Abstand 

von 1.100 m und damit im erweiterten Prüfbereich um das Vorranggebiet festgestellt. Ein artenschutzrechtli-

ches Hindernis wird nicht erkannt, da die Rohrweihe nicht als kollisionsgefährdet gilt, sofern die Höhe der Ro-

torkante 30 m nicht unterschreitet. Davon kann, basierend auf der Referenzanlage, ausgegangen werden. 

 Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grund-

sätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 9 Ed 
Das Vorranggebiet ist überwiegend bauleitplanerisch gesichert und er liegt die Genehmigung von sechs Wind-

energieanlagen vor. Das ausgewiesene Vorranggebiet schafft eine Lückenschließung zwischen einem im Flä-

chennutzungsplan zerschnitten dargestellten Teilbereich, wodurch sich bei nahezu gleicher Flächenausdeh-

nung die Flächengröße deutlich erweitert. Darüber hinaus findet auch eine kleinräumige nordöstliche Erweite-

rung statt. Hinsichtlich der bei Untersuchungen nachgewiesenen Vorkommen der kollisionsgefährdeten Arten 

Sumpfohreule (jeweils zweimal nachgewiesen im Nahbereich sowie zentralen Prüfbereich der geplanten Anla-

gen) sowie Rohrweihe, Weißstorch und Wiesenweihe (im erweiterten Prüfbereich) ergeben sich durch die 

Ausweisung des Vorranggebietes keine grundsätzlichen Änderungen. Die benannten Artvorkommen wurden 

im Zuge des Genehmigungsverfahrens bei der Ausgleichsplanung bereits entsprechend berücksichtigt. Auf 

Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzli-

chen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 
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VR Nr. 10 Ra 
Das ausgewiesene Vorranggebiet greift die im Flächennutzungsplan dargestellte Fläche auf und geht im Osten 

großflächig darüber hinaus. Innerhalb der Flächennutzungsplandarstellung sind bereits acht Windenergieanla-

gen umgesetzt, darüber liegt eine Genehmigung für ein Repowering von sechs Windenergieanlagen vor. Im 

Zuge des Repowering-Verfahrens wurde als kollisionsgefährdete Art der Uhu unmittelbar nordwestlich an-

grenzend im Nahbereich von drei bereits bestehenden Windenergieanlagen nachgewiesen. Ein weiterer Uhu-

Brutplatz wird südlich außerhalb des 500 m-Radius verortet. Nach fachgutachterlicher Einschätzung wird für 

den Uhu aufgrund der generell anzunehmenden niedrigen Flughöhen sowie geringfügiger Unterschiede der 

neu genehmigten Anlagenhöhen (47,5 statt bisher 50 m Rotorunterkante) kein signifikant erhöhtes Kollisions-

risiko prognostiziert. Ein artenschutzrechtliches Hindernis wird somit auch nicht bezüglich der Ausweisung als 

Vorranggebiet Windenergienutzung erkannt. 

Aus den ergänzenden vorliegenden Kartierungen ergeben sich keine Hinweise auf Brutvorkommen kollisions-

gefährdeter Arten im Umfeld der östlichen Erweiterungsfläche. Auf Ebene der Regionalplanung wird somit 

hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeord-

neten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 11 Ra 
Das Vorranggebiet ist bauleitplanerisch gesichert, jedoch sind noch keine Windenergieanlagen umgesetzt. 

Kollisionsgefährdete Arten wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht nachgewiesen. Auf Ebene der Re-

gionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetz-

barkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 12 Ra 
Das Vorranggebiet ist bauleitplanerisch gesichert, jedoch sind noch keine Windenergieanlagen umgesetzt. 

Kollisionsgefährdete Arten wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht nachgewiesen. Auf Ebene der Re-

gionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetz-

barkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 13 Ra 
Das Vorranggebiet ist bauleitplanerisch gesichert, jedoch sind bisher noch keine Windenergieanlagen umge-

setzt. Das Vorkommen einer als kollisionsgefährdet geltenden Art (hier: Weißstorch) wurde erst im erweiter-

ten Prüfbereich festgestellt. Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von 

Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 14 Ra 
Das Vorranggebiet ist teilweise bauleitplanerisch gesichert, wobei eine eher kleinräumige Erweiterung des 

Vorranggebietes gegenüber der Flächennutzungsplandarstellung erfolgt. Aus der vorliegenden Untersuchung 

ergeben sich keine Hinweise auf Vorkommen kollisionsgefährdeter Brutvogelarten in relevanten Abständen. 

Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grund-

sätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 
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VR Nr. 15 Ra 
Das Vorranggebiet ist überwiegend bauleitplanerisch gesichert, das Vorranggebiet insbesondere südlich über 

die bestehende Abgrenzung hinaus, wodurch ein Lückenschluss zwischen den im Flächennutzungsplan darge-

stellten Flächen entsteht. Darüber hinaus werden auch nordwestlich sowie nordöstlich zusätzliche Flächen für 

die Windenergie ausgewiesen. Aus den vorliegenden Untersuchungen sind die Rohrweihe sowie der Wespen-

bussard als relevante kollisionsgefährdete Arten zu nennen. Der Nahbereich um den Wespenbussard wird 

durch das Vorranggebiet nicht berührt. Zwar lag der Brutplatz der Rohrweihe innerhalb des Nahbereichs, ge-

mäß Anlage 1 BNatSchG ist diese Art aber auch im Nahbereich nicht als kollisionsempfindlich einzustufen, 

wenn die Rotorunterkante mehr als 50 m von der Geländeoberkante entfernt ist. Grundsätzlich wird somit auf 

Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf 

nachgeordneter Planungsebene ausgegangen.  

 

VR Nr. 16 We/Ed 
Die Vorranggebietsabgrenzung verbleibt hinter der bestehenden Flächennutzungsplandarstellung. Es sind 

keine Windenergieanlagen in dem Bereich umgesetzt. Kollisionsgefährdete Arten wurden in den Untersu-

chungen nicht nachgewiesen. Auf Ebene der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von 

Brutvögeln von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen.  

 

VR Nr. 17 We 
Die Vorranggebietsabgrenzung überschneidet sich kleinräumig mit der bestehenden Flächennutzungsplandar-

stellung und verbleibt hinsichtlich der Flächengröße deutlich hinter dieser. Innerhalb des Vorranggebiets ist 

eine Windenergieanlage vorhanden, vier weitere befinden sich im Umfeld. Es liegt eine Genehmigung für ein 

Repowering von drei Anlagen vor. Hinweise auf zwei Brutvorkommen des Weißstorchs liegen lediglich inner-

halb des erweiterten Prüfbereichs nördlich des Vorranggebiets vor. Grundsätzlich wird somit auf Ebene der 

Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter 

Planungsebene ausgegangen.  

 

VR Nr. 18 We/Ap 
Das Vorranggebiet ist überwiegend bauleitplanerisch für die Windenergie gesichert. Windenergieanlagen sind 

noch nicht umgesetzt. Vorliegende Untersuchungen wiesen als kollisionsgefährdete Art im Umfeld lediglich 

den Baumfalken auf einer südlich gelegenen Freileitung nach, zu dessen Horst vorsorglich ein Abstand ent-

sprechend des Nahbereichs eingehalten wird. Grundsätzlich wird somit auf Ebene der Regionalplanung hin-

sichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene aus-

gegangen.  

 

VR Nr. 19 We 
Das Vorranggebiet ist überwiegend bauleitplanerisch gesichert, wobei das Vorranggebiet einerseits kleinräu-

mige Erweiterungen im Süden und Nordosten und andererseits eine Verbindung zwischen der zerschnittenen 

Flächennutzungsplandarstellung durchführt. Entlang der südlichen bzw. südöstlichen Grenze verbleibt die Ab-

grenzung des Vorranggebiets hinter der Flächennutzungsplandarstellung. Aus dem vorliegenden faunisti-

schem Gutachten gehen keine Hinweise auf Vorkommen kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im Umfeld vor. 

Grundsätzlich wird somit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von 

einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen.  
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VR Nr. 20 We 
Das Vorranggebiet ist vollständig bauleitplanerisch gesichert, Windenergieanlagen sind noch nicht umgesetzt. 

Kollisionsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vorranggebiets nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird so-

mit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit 

auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 21 We 
Das Vorranggebiet ist teils bauleitplanerisch gesichert, eine Erweiterung findet nach Südwesten statt, wobei 

ein neuer, südöstlich durch eine Freileitung und deren Schutzabstand von den übrigen Flächen isolierter Ab-

schnitt hinzutritt. Kollisionsgefährdete Arten wurden in den Untersuchungen nicht nachgewiesen. Auf Ebene 

der Regionalplanung wird somit hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer grundsätzlichen 

Umsetzbarkeit auf der nachgeordneten Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 22 We 
Das Vorranggebiet ist vollständig bauleitplanerisch gesichert, Windenergieanlagen sind noch nicht umgesetzt. 

Kollisionsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vorranggebiets nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird so-

mit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit 

auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 23 We 
Das Vorranggebiet ist vollständig bauleitplanerisch gesichert, Windenergieanlagen sind noch nicht umgesetzt. 

Kollisionsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vorranggebiets nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird so-

mit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit 

auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 24 We 
Das Vorranggebiet ist vollständig bauleitplanerisch gesichert, wobei die Flächennutzungsplandarstellung über 

die Abgrenzung des Vorranggebietes hinausgeht. Das Vorranggebiet liegt zentral zwischen sechs Windener-

gieanlagen, die im Umkreis von bis zu 200 m stehen. Innerhalb des Vorranggebiets sind keine Windenergiean-

lagen vorhanden. Als kollisionsgefährdete Art wurde bei Untersuchungen der Uhu im 1.000 m-Umkreis und 

damit im zentralen Prüfbereich erfasst. Vor dem Hintergrund, dass der Uhu -mit Ausnahme des Nahbereichs- 

gemäß Anlage 1 BNatSchG nicht als kollisionsempfindlich gilt, wenn die Rotorunterkante mehr als 50 m von 

der Geländeoberkante entfernt ist, wird vorliegend hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer 

grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 25 Wi 
Das Vorranggebiet ist teils bauleitplanerisch gesichert, wobei das Vorranggebiet in alle Richtungen gleichmä-

ßige, randliche Erweiterungen vorsieht. Der Flächenzuwachs ist dabei vergleichsweise gering. Innerhalb des 

Vorranggebiets ist eine Windenergieanlage vorhanden, die mit zwei südlich außerhalb des Vorranggebiets ge-
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legenen Windenergieanlagen einen Windpark bildet. Kollisionsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vor-

ranggebiets nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird somit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kol-

lisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

VR Nr. 26 Wi 
Das Vorranggebiet ist nicht bauleitplanerisch gesichert, befindet sich jedoch in unmittelbar räumlichen Zu-

sammenhang zu einer bestehenden Sondergebietsdarstellung für die Windenergienutzung. Windenergieanla-

gen sind an dem Standort nicht umgesetzt. Als kollisionsgefährdete Art wurde der Baumfalke südlich in einem 

Abstand von rund 200 m auf einer Freileitung verortet. Die Freileitung wird künftig zurückgebaut und mit ei-

nem leichten Versatz nach Norden erneuert. das Planfeststellungsverfahren, in welchem Vermeidungs- bzw. 

Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich des Baumfalken geregelt werden, ist bereits abgeschlossen. Somit wird 

hinsichtlich des Kollisionsrisikos von einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene 

ausgegangen.  

 

VR Nr. 27 Wi 
Das Vorranggebiet ist teils bauleitplanerisch gesichert, wobei das Vorranggebiet in alle Richtungen gleichmä-

ßige, randliche Erweiterungen vorsieht. Kollisionsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vorranggebiets 

nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird somit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos 

von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

 

VR Nr. 28 Wi 
Das Vorranggebiet ist teils bauleitplanerisch gesichert, wobei einerseits eine randliche Erweiterung und ande-

rerseits eine Ausdehnung nach Norden vorgenommen wird. Windenergieanlagen sind nicht umgesetzt. Kollisi-

onsgefährdete Arten wurden im Umfeld des Vorranggebiets nicht nachgewiesen. Grundsätzlich wird somit auf 

Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf 

nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 

 

 

VR Nr. 29 Wi 
Das Vorranggebiet ist teils bauleitplanerisch gesichert, geht teils randlich geringfügig über die Flächennut-

zungsplandarstellung hinaus und verbleibt im Norden geringfügig hinter dieser. Es liegt eine Genehmigung für 

drei Windenergieanlagen innerhalb des Vorranggebiets vor. Im Umfeld kommen die kollisionsgefährdeten Ar-

ten Uhu und Wespenbussard vor. Hinsichtlich des Uhus spart das Vorranggebiet den Nahbereich um den Brut-

platz aus. Der Wespenbussard wird im zentralen Prüfbereich verortet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auf 

Umsetzungsebene von einem Erfordernis fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen zur Senkung des Kollisions-

risikos auszugehen.  Grundsätzlich wird somit auf Ebene der Regionalplanung hinsichtlich des Kollisionsrisikos 

von Brutvögeln von einer Umsetzbarkeit auf nachgeordneter Planungsebene ausgegangen. 


